
 

 
 
 

Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes NRW – Meilenstein bis zum 31.12.2024 

Frist Maßnahmen Beschreibung Nachweis Unterstützungsmöglichkeiten 

3
1
.1

2
.2

0
2
4

 

Positionierung 
und 

Verankerung 

 Beschlussfassung für ein Schutzkonzept zur 
„Prävention von und Intervention bei sexualisierter 
und interpersoneller Gewalt“  

Formaler Beschluss des 
Präsidiums/ Vorstands/ 
Jugend 

Beispiel: 1 
 

Risikoanalyse Durchführung einer organisationsspezifischen 
Risikoanalyse  

schriftliche Darstellung der 
Risiken (ggf. ausgefüllte 
Matrix) oder zusammen-
fassend im Schutzkonzept 

Beratung durch LSB/Berater*innen 
(über VIBSS Organisationsberatung) 
Arbeitshilfe: Matrix  

Ansprech-
personen (AP) 

Beschluss und Benennung von mind. einer 
Ansprechperson. Veröffentlichung der Kontaktdaten 
der AP auf der verbandseigenen Homepage. Eine 
Qualifizierung wird dringend empfohlen. 

Homepage Link; TN-
Bescheinigung der 
Qualifizierung der AP 
(sofern vorhanden) 

Qualifizierung der Ansprechpersonen   
https://www.meinsportnetz.nrw/search?search=ans
prechperson 
 

Eignung von 
Mitarbeitenden 

Einsichtnahme in das Erweiterte Führungszeugnis/ 
Ehrenkodex für haupt-, neben- und ehrenamtlich 
tätige Personen, die im Kinder- und Jugendsport 
bzw. -verbandsarbeit tätig sind. (gemäß SGB VIII 
§72a) 
Empfohlen: Einsichtnahme auch bei Vorstands-/ 
Präsidiumsmitgliedern im Sinne der Vorbildfunktion 

Schriftlicher Nachweis, z.B. 
Vorstandsbeschluss oder 
Darstellung im 
Schutzkonzept 

Arbeitshilfe: 
https://www.dsj.de/publikation/detailseite/safe-sport-
handlungsleitfaden-zum-umgang-mit-dem-
erweiterten-fuehrungszeugnis-im-sport-1 
 
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloa
dcenter/Sexualisierte_Gewalt/EHRENKODEX_des_
Landessportbundes_NRW.pdf 

 

Die „Mitgliedschaft im Qualitätsbündnis zum Schutz gegen sexualisierte & interpersonelle Gewalt im Sport“ ist zu empfehlen. 

 
1 Der Vorstand des Verbandes X beschließt die Umsetzung des Themas: "Prävention von und Intervention bei sexualisierter und interpersoneller Gewalt im Sport" sowie die Erstellung eines 
Schutzkonzepts zum Schutz unserer Mitglieder vor Gewalt und zur angemessenen Reaktion auf Vorfälle. 
Wir verpflichten uns zur kontinuierlichen Weiterentwicklung und Aktualisierung des Schutzkonzepts, einschließlich darin enthaltener Maßnahmen, um den aktuellen Standards und Anforderungen 
gerecht zu werden. Mit diesem Beschluss setzen wir ein starkes Zeichen für den Schutz und das Wohl unserer Mitglieder sowie für ein respektvolles und sicheres sportliches Umfeld. 
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